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1.) Arten von Bebauungsplänen

Qualifizierten Bebauungspläne

 „reguläre“ qualifizierte 
Bebauungspläne sind Regelfall 
städtebaulicher Planung

 Vier Kriterien müssen erfüllt sein:

 1. Art der baulichen Nutzung

 2. Maß der baulichen Nutzung

 3. Überbaubare 
Grundstücksfläche

 4. Verkehrsflächen

 Können im regulären und 
beschleunigten Verfahren geändert 
werden

Vorhabenbezogene Bebauungspläne

 Dienen der Umsetzung eines 
bereits vor der Aufstellung 
definierten, konkreten Vorhabens

 Konkrete Planungsziele werden im 
Voraus durch einen Vorhaben-
und Erschließungsplan vordefiniert

 Verfahren muss durch 
Durchführungsvertrag mit 
Vorhabenträger gesichert werden

 Können im regulären und 
beschleunigten Verfahren 
geändert werden



Beispiele aus der Gemeinde 

Hoppegarten:



1.) Arten von Bebauungsplänen

Textbebauungsplan

 Wird in der Regel in vereinfachten 
Aufstellungs- oder 
Änderungsverfahren angewendet

 Gutes Instrument zur Änderung 
von Bestandsplänen

 Eine Planzeichnung ist hier nicht 
erforderlich, da alle Relevanten 
Regelungsinhalte in textl. 
Festsetzungen festgesetzt werden

 Beispiel in Hoppegarten: 1. 
Änderung Gewerbegebiet 1b 
(Firma Dascus)

Einfache Bebauungspläne

 dienen der Herstellung oder 

Korrektur städtebaulicher 

Ordnung, wie alle anderen 

Planarten

 Müssen jedoch nicht alle vier 

Inhalte eines qualifizierten B-Plans 

regeln

 z.B. B-Plan, welcher nur Maß der 

baulichen Nutzung und 

überbaubare Grundstücksfläche 

regelt



Beispiele aus der Gemeinde 

Hoppegarten:



2.) Verfahrensarten

Reguläres Verfahren

 Enthält die Planungsschritte 

Aufstellung, frühz. Beteiligung, 

Offenlage, Satzungbeschluss

 Frühz. Beteiligung und Offenlage 

können / müssen zum Teil 

mehrfach erfolgen

 Umweltbericht muss alle 

erforderlichen schutzbedürftigen 

Prüfungspunkte / Schutzgüter 

abhandeln (Artenschutz, 

Bodenschutz, Klimaschutz etc.)

Beschleunigtes Verfahren

 Frühz. Beteiligung kann entfallen, 

es bleiben Aufstellung, Offenlage 

und Satzung

 Ist in mehrfacher Hinsicht an 

verschiedene, im BauGB 

festgesetzte Bedingungen 

gebunden

 Umweltbericht in Gänze nicht 

erforderlich, da einzelne 

Schutzgüter nicht abgeprüft 

werden müssen (je nach 

Planungsziel) – Planung im Bestand



3. Ausgewählte Grundlagen der 

Bauleitplanung

 (…) „Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald 

und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich ist;“ (…) § 1 Abs. 3 BauGB

 Grundvoraussetzung jedes verbindlichen Plans ist dabei 

Erforderlichkeit sowie ein klar definiertes Planungsziel

 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit 

sind grundsätzlich immer vorzunehmen

 Je nach Planinhalt können die vorangegangen geschilderten Plan-

und Verfahrensarten angewendet werden

 Planverfahren werden in der Regel inhaltlich und zeitlich immer 

aufwändiger



4.) Zielvorstellungen der Verwaltung

 Oberstes Ziel muss aus Sicht der 

Verwaltung die Sicherung und 

Ordnung bestehender Strukturen 

haben

 Nachverdichtung ist sinnvoll, sollte 

jedoch nicht weiter vollkommen 

ungesteuert gem. §§ 34 und 35 

BauGB umgesetzt werden

 Wichtig: es kann nur noch 

„nachjustiert“ werden

 Plan- und Verfahrensarten sind 

immer individuell zu bewerten

 Ansatz ist nach Einschätzung der 

Verwaltung in allen drei Ortsteilen 

sinnvoll, wenn auch in 

unterschiedlichem Umfang

 Gem. der Bauanträge 2018-2023 

sind die Orts- bzw. Gemeindeteile 

Hönow (östl. & westl. der 

Hoppegartener Str.) und 

Waldesruh besonders betroffen, 

Münchehofe vereinzelt

 Birkenstein ist als Gemeindeteil 

kaum noch städtebaulich 

regelbar



4.) Zielvorstellungen der Verwaltung

 1.) Erfassen und sichern der Bestandssituationen

 2.) Beeinflussung der Entwicklung für die kommenden 10 – 50 (?) 

Jahre

 3.) Klare Ausweisung von Bereichen, in denen die Nachverdichtung 

gesteuert (!!!) stattfinden soll

 4.) Formulierung von Festsetzungen, in welchem baulichen Maß eine 

Nachverdichtung stattfinden soll

 5.) Flächendeckende Eliminierung von Innen- und 
Außenbereichssituationen bzw. Präzisierung dieser städtebaulichen 

Zustände

 Zeitraum bis Abschluss: nicht kalkulierbar



5.) Zielvorstellungen des Ortsbeirats / der     

Ortsvorsteher / der Fachausschussvorsitzenden



6.) Weiterer Ablauf / Terminkette 

Q1 & Q2 2023


